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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Zusammenarbeit mit der Finanz-
aufsicht von Dubai (Dubai Financial Services Authority – DFSA)  
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Finanzaufsicht von Dubai 
(Dubai Financial Services Authority - DFSA) haben am Donnerstag in Dubai ein Memorandum of 
Understanding (Mo)unterzeichnet. Darin sagen sich die BaFin und die DFSA unter anderem Un-
terstützung bei Vor-Ort-Prüfungen zu und räumen sich gegenseitige Informationsrechte in der 
Wertpapier-, der Banken- und der Versicherungsaufsicht ein. 
 
"Wir haben heute ein sektorübergreifendes MoU verabschiedet, das höchsten internationalen An-
sprüchen genügt", sagte BaFin-Präsident Jochen Sanio im Anschluss an die Unterzeichnung. Das 
MoU komme gerade zur rechten Zeit. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Dubai seien in den vergangenen Monaten und Jahren gewachsen. Deutsche Finanzunternehmen 
interessierten sich zunehmend für Dubai. "Mit unserem MoU lässt sich die grenzüberschreitende 
Aufsicht zwischen Deutschland und Dubai nun einfacher gestalten", führte Sanio weiter aus. Das 
komme mit Sicherheit beiden Seiten zugute. 
 
Die DFSA ist die unabhängige integrierte Aufsicht des Dubai International Financial Centre (DIFC), 
das am Donnerstag den zweiten Jahrestag seines Bestehens beging. Die DFSA beaufsichtigt 
auch die Börse Dubai International Financial Exchange (DIFX), die im DIFC angesiedelt ist. 
 
Quelle: Presseveröffentlichung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen vom 30. November 2006 
 

30. November 2006 (HG) 
 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden sie „hier“  
 
Momorandum of Understanding (MoU) als pdf-Datei. 
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